
Aussteller-Infos / Teilnahmebedingungen Schloss Lembeck (Teil 1)  
 
1. Veranstaltung 
 
Veranstalter: 
OpenMind ManagementService 
Anke Peters 
Unterkohlfurth 45 
42349 Wuppertal 
Tel:   0202 870 64 18 
Fax:  0202 870 64 19 
Mobil: 0171 88 28 320 
 
Veranstaltungsort: 
Schloss Lembeck 
46286 Dorsten-Lembeck 
www.schlosslembeck.de 
 
Öffnungszeiten: 
Sa. + So. 10 - 18 Uhr 
 
Aufbau der Stände: 
Freitag 9 bis 19 Uhr 
Samstag 6.30 bis 9 Uhr 
Abbau der Stände: 
Sonntag ab 18 Uhr 
Montag 8.30 bis 12 Uhr 
 
Parkplätze stehen außerhalb des Geländes 
für Aussteller zur Verfügung. 
 

2. Teilnahmeberechtigung 
 
Zugelassen sind ausschließlich vom Ausstel-
ler selbstgefertigte bzw. veredelte kunst-
handwerkliche Objekte und Kunstwerke 
aller Art; also keinerlei Handelsware. 
 
Über Zulassung und Platzierung der Ausstel-
ler entscheidet der Veranstalter.  
 
Aussteller, die ihren finanziellen Verpflich-
tungen gegenüber OpenMind Manage-
mentService nicht fristgerecht nachge-
kommen sind, können von der Zulassung 
ausgeschlossen werden. 
 
Alle Aussteller verpflichten sich, die ange-
meldeten Produkte während der gesam-
ten Öffnungszeiten auszustellen und den 
Stand während dieses Zeitraums mit eige-
nem Personal zu besetzen. 
Es wird ausdrücklich gewünscht, dass sich 
die Kunsthandwerker bei der Fertigung 
ihrer Waren nach Möglichkeit zuschauen 
lassen. 
 

3. Standgröße und -aufbau 
 
Alle Aussteller bringen ihre eigenen Stände 
bzw. Überdachungen mit. Die Standfläche 
muss für zwei Tage gemietet werden. Es ist 
keine Mindestgröße vorgeschrieben. Allen 
Ständen im Außenbereich steht eine Min-
dest-Tiefe von 3 Metern zur Verfügung. Alle 
Stände sind mit einem gut sichtbaren Na-
mensschild mit vollständiger Adresse des 
Ausstellers zu kennzeichnen. Alle Stände 
sollten optisch dem historischen Ambiente 
des Veranstaltungsortes angepasst und 
angemessen dekoriert sein. Für ausrei-
chende Beleuchtung hat jeder Teilnehmer 
selbst zu sorgen. Strahler, Kabeltrommel  
(50 m Länge), Verlängerungskabel, etc. 
müssen selbst mitgebracht werden und 
den Sicherheitsvorschriften entsprechen.   
 

4. Gebühren 
 
Die Standmiete für die Kunsthandwerker  
beträgt 55 Euro pro lfd. Meter f. zwei Tage. 
Hinzu kommt eine einmalige Nebenkosten-
Pauschale von 30 Euro pro Stand für Versi-
cherung, Bewachung, Reinigung, Bewer-
bung und sonstiges. Strombedarf muss 
vorher angemeldet werden (Anschluss und 
-verbrauch 20 Euro). Alle Preise zzgl. Mwst. 
Gesonderte Regelungen und Preise gelten 
für die Gastronomie und den Verkauf von 
Lebensmitteln! 
 
Die Kosten beinhalten die Miete des Auf-
stellungsplatzes für die gesamte Veranstal-
tungszeit und einschließlich der festgesetz-
ten Auf- und Abbauzeit. 
Die Kosten für die Bereitstellung von Holz-
hütten, Überdachungen und sonstigem 
Equipment müssen je nach Bedarf ange-
fragt und abgerechnet werden. 
 
Die Rechnungssumme ist sofort nach Erhalt 
der Rechnung auf die Konto-Nr. 9000 68 
bei der Stadtsparkasse Wuppertal (BLZ 330 
500 00) zu überweisen. Kontoinhaberin: 
Anke Peters 
 

5. Sonstiges 
 
Übernachtungsmöglichkeiten (Hotels, Pen-
sionen, JH) befinden sich in der Nähe oder 
direkt im Schloss Lembeck.  
www.dorsten.de / www.lembecker.de 



 
Teilnahmebedingungen Schloss Lembeck (Teil 2) 
 
1. Bewerbung/Anmeldung 
Durch die Rücksendung des 
vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Bewerbungs-
formulars erklären Sie Ihren 
Wunsch, an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Bei der Erstan-
meldung sind Fotos der gefertig-
ten Exponate vorzulegen bzw. 
der Hinweis auf eine entspre-
chende Homepage zu geben. 
Die Anmeldung ist für Sie bin-
dend. 
 
2. Zulassung zur Teilnahme 
Über Ihre Teilnahme entscheidet 
der Veranstalter (OpenMind 
ManagementService) nach 
Maßgabe der für alle Veranstal-
tungsteilnehmer geltenden Be-
stimmungen. Ein Rechtsan-
spruch auf Zulassung zur Teil-
nahme besteht nicht. Spätes-
tens mit der schriftlichen Mittei-
lung der Zulassung durch den 
Veranstalter kommt der Vertrag 
zustande. Die Zulassung gilt nur 
für die jeweilige Veranstaltung, 
das angemeldete Unternehmen 
und die angemeldeten Produk-
te und Dienstleistungen. Erzeug-
nisse, die nicht den Bestimmun-
gen im Teil 1 der Teilnahmebe-
dingungen entsprechen, dürfen 
nicht ausgestellt oder verkauft 
werden. Bei Zuwiderhandlung 
kann der Veranstalter von Ihnen 
die Beseitigung des Ausstel-
lungsgutes verlangen.  
Die Zuteilung der Standfläche 
erfolgt durch den Veranstalter; 
ein Anspruch auf Zuteilung einer 
bestimmten Standfläche be-
steht nicht; Wünsche werden 
weitestgehend berücksichtigt. 
Der Veranstalter ist berechtigt, 
Ihnen im Einzelfall aus wichtigen 
Gründen nachträglich eine von 
der Zulassung abweichende 
Standfläche zuzuteilen, Ein- oder 
Ausgänge zu verlegen oder zu 
schliessen, ohne dass Sie hieraus 
Rechte herleiten können. 
Nach verbindlicher Anmeldung 
und Zusage ist eine Entlassung 
aus dem Vertragsverhältnis nur 
bis zu 4 Wochen vor der Veran-
staltung möglich. Der Rücktritt 
muss schriftlich erfolgen, eine 
Bearbeitungsgebühr von 80 Euro 
ist unaufgefordert zu entrichten.  

Erfolgt der Rücktritt weniger als 4 
Wochen vor der Veranstaltung, 
ist die gesamte Standmiete 
fällig. Dies gilt in jedem Fall auch 
bei Krankheit oder ähnlichen 
Gründen kurz vor oder während 
der Veranstaltung.  
 
3. Standaufbau- und Gestal-
tung müssen den gesetzlichen 
Vorschriften und den veranstal-
tungsspezifischen Regeln des 
Teil 1 der Teilnahmebedingun-
gen entsprechen. Die selbst 
mitgebrachten Zelte bzw. Über-
dachungen sollten dem histori-
schen Ambiente des Veranstal-
tungsortes entsprechen. 
 
4. Standgebühr/NK-Pauscha-
le/Zahlungsbedingungen 
Die Höhe der Standgebühr und 
NK-Pauschale entnehmen Sie 
bitte dem Teil 1 der Teilnahme-
bedingungen. Ca. 8 Wochen 
vor der Veranstaltung erhalten 
Sie  eine Rechnung, die Sie bitte 
fristgerecht in voller Höhe be-
gleichen. Die fristgerechte Zah-
lung ist Voraussetzung für den 
Bezug der Standfläche; die 
vollen Beträge stehen dem Ver-
anstalter auch dann zu, wenn 
Sie Ihre Verbindlichkeit aus dem 
Vertragsverhältnis nicht erfüllen. 
Sollte der Vertrag durch den 
Veranstalter nicht oder nicht 
vollständig erfüllt werden, be-
steht die Möglichkeit auf anteili-
ge Erstattung der von Ihnen 
gezahlten Beträge. Weiterfüh-
rende Ansprüche sind in der Re-
gelung in Ziff. 7 ausgeschlossen. 
 
5. Mitaussteller 
Nehmen Sie einen Mitaussteller 
oder dessen Ware ohne aus-
drückliche Zulassung des Veran-
stalters auf, ist dieser berechtigt, 
den Vertrag mit Ihnen fristlos zu 
kündigen und die Standfläche 
auf Ihre Gefahr und Kosten 
räumen zu lassen. 
 
6. Hausrecht 
Der Veranstalter übt innerhalb 
des Ausstellungsgeländes das 
Hausrecht aus. Bei schwerwie-
genden Verstössen gegen die 
Teilnahmebedingungen ist der 
Veranstalter berechtigt, Ihren 

Stand schließen oder räumen zu 
lassen. 
 
7. Versicherung/Haftung 
Der Veranstalter übernimmt 
keine Obhutspflicht für einge-
brachtes Ausstellungsgut, für 
Standausrüstung und für 
Gegendstände, die sich im 
Eigentum der auf dem Stand 
befindlichen Personen befinden. 
Jegliche Haftung für Schäden 
und das Abhandenkommen ist 
ausgeschlossen. Die Ausstel-
lungsware sollte ausserhalb der 
Öffnungszeiten nach Möglich-
keit vom Stand entfernt werden.  
Die Bewachungsmassnahmen 
zwischen den beiden Veranstal-
tungstagen sollen den Zutritt 
von Unbefugten zum Ausstel-
lungsgelände verhindern. 
Wir empfehlen zudem den Ab-
schluss einer Ausstellerversiche-
rung. Der Veranstalter haftet nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit seiner Mitarbeiter; eine 
weitergehende Haftung ist aus-
geschlossen. 
Ist der Veranstalter infolge höhe-
rer Gewalt oder aus anderen 
von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen gezwungen, den Aus-
stellungsbereich oder Teile da-
von vorübergehend oder auf 
Dauer zu räumen, die Veranstal-
tung zu verschieben oder zu 
verkürzen, so können Sie hieraus 
keine Rechte, insbesondere 
keine Ansprüche auf Schaden-
ersatz gegen den Veranstalter 
herleiten. 
 
8. Erfüllungsort/Gerichtsstand 
ist Wuppertal.  Für alle Rechts-
beziehungen zwischen Ihnen 
und dem Veranstalter ist der 
Text dieser Teilnahmebedingun-
gen massgebend; Bestandteil 
des Vertrages ist die Bestim-
mung des Teil 1 der Teilnahme-
bedingungen.  
 
9. Schlussbestimmung 
Mit der Unterschrift auf dem 
Anmeldeformular erkennen Sie 
die Teilnahmebedingungen des 
Veranstalters (Teil 1+2) sowie alle 
weiteren das Vertragsverhältnis 
betreffenden Bestimmungen als 
verbindliche an.  
Viel Erfolg! 


